
 
  

 

 

Brilliant Aktiengesellschaft 

Gnarrenburg 

ISIN DE0005272702 

WKN 527270 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

  

Wir laden hiermit die Aktionäre der Brilliant Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Gnarren-

burg zu der  

am Montag, 

dem 30. August 2010 

um 14.00 Uhr 

in den Geschäftsräumen der  

Brilliant Aktiengesellschaft, 

Brilliantstraße 1, 

27442 Gnarrenburg 

stattfindenden  

31. Ordentlichen Hauptversammlung 

ein.  
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Tagesordnung 

  

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Brilliant AG zum 31. De-

zember 2009 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009, des gebil-

ligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 und des Konzernlage-

berichtes für das Geschäftsjahr 2009 mit dem erläuternden Bericht des 

Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB und dem 

Bericht des Aufsichtsrats  

  

Da der Bilanzverlust der Brilliant AG von Gesetzes wegen auf neue Rechnung vor-

zutragen ist, entfällt eine Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.  

  

2.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2009 

  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.  

  

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2009  

  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2009 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.  

 

4. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern  

  

Mit Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmit-

glieder Dr. Matthias Boehme, Meyer Maslo und David Marriott.  

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die drei genannten Aufsichtsratsmitglieder der Aktio-

näre wiederzuwählen, und zwar  

 

a)  David Marriott, Unternehmensberater, Director der Marriott Securities Limited, 

London, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, 
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b)  Dr. Matthias Boehme, Rechtsanwalt, Partner der Sozietät Büsing, Müffelmann & 

Theye Rechtsanwälte in Partnerschaft, Bremen, für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 be-

schließt, 

 

c)  Meyer Maslo, Kaufmann, Director der The National Lighting Company Limited, 

der Poole Lighting Limited, der Genesis 1:3 Limited und des Saxby Lighting Li-

mited, sämtlich London/Großbritannien, für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 be-

schließt. 

 

Keiner der Vorgenannten nimmt weitere Aufsichtsratsmandate wahr. 

 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Zusammenset-

zung des Aufsichtsrats richtet sich nach §§ 95 f. und 101 des Aktiengesetzes, § 4 

des Drittelbeteiligungsgesetzes sowie § 8 der Satzung.  

 

5.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-

schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010  

  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Gräwe & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer und zum Kon-

zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.  

 

6.  Beschlussfassung über Satzungsanpassungen an das Gesetz zur Umset-

zung der Aktionärsrechterichtlinie 

 

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) hat zu Änderungen 

des Aktiengesetzes hinsichtlich der aktienrechtlichen Fristen für die Anmeldung zur 

Hauptversammlung und für den Nachweis der Teilnahmeberechtigung geführt. Um 

die Satzung an die neue Rechtslage anzupassen, schlagen Vorstand und Aufsichts-

rat vor, die nachstehenden Bestimmungen der Satzung wie folgt neu zu fassen: 

 

a)  § 13 Abs. 3 der Satzung erhält folgende Fassung: 

 

"Die Hauptversammlung ist mindestens sechsunddreißig Tage vor dem Ta-

ge der Versammlung durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesan-

zeiger einzuberufen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen."  
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b)  § 16 Abs. 1 der Satzung erhält folgende Fassung:  

 

"Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht 

ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Be-

rechtigung müssen der Gesellschaft oder bei einer für die Gesellschaft emp-

fangsberechtigten Stelle unter der in der Einladung hierfür mitgeteilten Ad-

resse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldestich-

tag) zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen."  

 

Grundkapital, Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Das Grundkapital beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

EUR 9.205.200 und ist eingeteilt in 360.000 Stück-Aktien, die jeweils eine Stimme ge-

währen (Angabe gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG). 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 

§ 16 Absatz 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 

siebten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens 23. August 2010, 24:00 Uhr 

(Anmeldestichtag) unter der nachstehenden Adresse  

Brilliant AG 

c/o Bankhaus Neelmeyer AG 

FMS/FWA  

Am Markt 14-16 

28195 Bremen 

Fax: +49 (0) 421- 3603 153  

bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber unter dieser Adresse den von dem 

depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des ein-

undzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. am 9. August 2010, 0:00 Uhr 

(Nachweisstichtag/"Record Date"), Aktionäre der Gesellschaft waren. Der Nachweis über 

nicht in Girosammlerverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder 

einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Die Anmeldung 

und der Nachweis bedürfen der Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 

Sprache. 
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Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises werden den Aktio-

nären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem de-

potführenden Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung angefordert haben, brauchen nichts weiter zu unternehmen. Der Nachweis des An-

teilsbesitzes wird in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. 

Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  

Ein Aktionär, der sich zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis seines An-

teilsbesitzes erbracht hat (s.o.), kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 

durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereini-

gung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf, und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft 

bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). Ein Vollmachtsformular erhalten die 

Aktionäre mit der Eintrittskarte. Die erteilte Vollmacht ist gegenüber der Gesellschaft 

nachzuweisen. Dies kann durch Vorlage der Vollmacht bei der Einlasskontrolle gesche-

hen; daneben ist eine Übermittlung des Nachweises per Post, Telefax oder E-Mail an die 

unten genannte Kontaktadresse möglich. Das Textformerfordernis gilt nicht für die Be-

vollmächtigung von Kreditinstituten, Vereinigungen von Aktionären und sonstigen ge-

schäftsmäßig Handelnden i.S.v. § 135 AktG; hier sind aber in der Regel Besonderheiten 

zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.  

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären außerdem an, sich durch von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Haupt-

versammlung vertreten zu lassen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der Weisungen aus. Dieje-

nigen Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine 

Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, 

müssen sich also zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbringen (s.o.). Die weiteren notwendigen Unterlagen und Informationen sowie ein 

Vollmachtsformular erhalten die Aktionäre mit der Eintrittskarte.  

Ergänzung der Tagesordnung 

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5% 

oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital (also mindestens 18.000 

Stück-Aktien) erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 

bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 

drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie 

die Aktien bis zur Entscheidung über das Verlangen halten werden. Das Verlangen bedarf 

der Schriftform (§ 126 BGB) und muss der Gesellschaft mindestens dreißig Tage vor der 

Hauptversammlung, d.h. spätestens am 30. Juli 2010, 24:00 Uhr, unter der unten ge-

nannten Kontaktadresse zugehen.  
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 

einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern machen. Gemäß §§ 126 und 127 

AktG werden solche Gegenanträge und Wahlvorschläge den anderen Aktionären im In-

ternet unter www.brilliant-ag.de/unternehmen/investor-relations.html zugänglich ge-

macht, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also 

spätestens am 15. August 2010 unter der unten genannten Kontaktadresse zugehen. 

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; Wahlvorschläge brauchen 

nicht begründet zu werden. Anderweitig adressierte und nicht ordnungsgemäß gestellte 

Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.  

Auskunftsrecht  

Nach § 131 AktG kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und ge-

schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage 

des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, 

soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands des Tagesordnung 

erforderlich ist.  

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsver-

treter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, höflich gebeten, diese Fragen 

möglichst frühzeitig an die unten genannte Kontaktadresse zu übersenden. Die Übersen-

dung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung; das Auskunftsrecht bleibt 

hiervon unberührt.  

Zugängliche Informationen und Unterlagen  

Diese Einladung zur Hauptversammlung sowie die übrigen nach § 124a AktG den Aktio-

nären zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktio-

nären stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.brilliant-

ag.de/unternehmen/investor-relations.html zur Verfügung.  

Darüber hinaus liegen der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2009 und 

der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009, der Konzernabschluss zum 31. Dezember 

2009 und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 sowie der erläuternde Be-

richt des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB und der Be-

richt des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 vom Tage der Einberufung der Haupt-

versammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht während der übli-

chen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unter-

lagen unverzüglich und kostenlos übersandt.  
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Kontaktadresse  

Mit Ausnahme der Anmeldung zur Hauptversammlung und des Nachweises des Anteils-

besitzes (siehe Abschnitt "Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts") sind alle an die Gesellschaft gerichteten Eingaben 

im Zusammenhang mit der Hauptversammlung an folgende Kontaktadresse zu richten: 

 

Brilliant Aktiengesellschaft  

Investor Relations  

Brilliantstraße 1 

27442 Gnarrenburg 

Telefax: +49 (0) 4763 - 89 130  

E-Mail: investorrelations@brilliant-ag.com  

 

Gnarrenburg, im Juli 2010 

 

 

Brilliant Aktiengesellschaft  

Der Vorstand  


